
 
 
 

 

zu Anlage 4 
 

Erläuterungen zum Ausfüllen der Beseitigungsanzeige 
 
 
Vorbemerkung 
 
Reicht der auf  dem  V ordruck „Beseitigungsanzeige“ v orgesehene R aum für di e er forderlichen Angaben 

nicht aus, verwenden Sie bitte gesonderte Blätter und legen Sie diese dem Antrag bei. 

   
Die Beseitigung baulicher Anlagen ist – sofern diese nicht gemäß Art. 57 Abs. 5 Satz 1 BayBO gänzlich 

verfahrensfrei ist – mindestens einen Monat vorher der Gemeinde und der unteren Bauaufsichtsbehörde 

anzuzeigen. Vor Ablauf des Monats darf mit der Beseitigung nicht begonnen werden.  

 

Der B eginn d er B eseitigung i st der B auaufsichtsbehörde m indestens ei ne Woche v orher anzuzeigen, 

Art. 57 Abs. 5 Satz 5 i. V. m. Art. 68 Abs. 5 Nr. 3, Abs. 7 BayBO; hierfür ist der Vordruck „Baubeginnsan-

zeige“ zu verwenden. 

 

Die für die Beseitigung eines Baudenkmals erforderliche denkmalschutzrechtliche Erlaubnis kann mit die-

sem Vordruck ebenfalls beantragt werden. 

 

 

Zu 5. und 6. – Angaben zum Vorhaben und Anlagen: 

 

Für die Beantwortung der  F rage, welche Anforderungen an die Beurteilung und den N achweis der  ( fort-

dauernden) Standsicherheit zu stellen sind, stellt Art. 57 Abs. 5 BayBO auf das fortbestehende Gebäude 

ab, da es auf dessen Standsicherheit ankommt.  

 

Bei allen nicht freistehenden Gebäuden muss durch einen qualifizierten Tragwerksplaner im Sinn des Art. 

62 Abs. 2 beurteilt und im erforderlichen Umfang nachgewiesen werden, dass das Gebäude, an das das 

zu beseitigende Gebäude angebaut ist, während und nach der Beseitigung standsicher ist. Wie die Beur-

teilung der Standsicherheit erfolgt, steht grundsätzlich in der Verantwortung des qualifizierten Tragwerks-

planers; ggfs. kann auch die Erstellung eines Standsicherheitsnachweises erforderlich sein. Je nach dem 

Ergebnis d er Beurteilung der S tandsicherheit hat der  qualifizierte T ragwerksplaner den Beseitigungsvor-

gang zu überwachen und ist hierzu vom Bauherrn zu beauftragen, Art. 50 Abs. 1 Satz 1 BayBO.  

 

Der Bauherr als Auftraggeber muss gegenüber der Bauaufsichtsbehörde den Tragwerksplaner benennen, 

der die Standsicherheit beurteilt und den Beseitigungsvorgang überwacht. Der qualifizierte Tragwerkspla-

ner bestätigt gegenüber der Bauaufsichtsbehörde mit seiner Unterschrift, dass die Standsicherheit im er-

forderlichen U mfang nachgewiesen i st (ggfs. dur ch E rstellung e ines Standsicherheitsnachweises) und 

dass er, soweit notwendig, mit der Überwachung des Beseitigungsvorgans durch den Bauherrn beauftragt 

ist. 

 

Eine Beurteilung und der  N achweis der Standsicherheit sind nicht er forderlich, w enn es  s ich um  ei nen 

Anbau an ein verfahrensfreies Gebäude handelt. 

 



 
 Anlage 4 

 An die Gemeinde Nr. im Bauantragsverzeichnis der Gemeinde 
      

Nr. im Bauantragsverzeichnis des  
Landratsamts 
      

 An (untere Bauaufsichts- / Abgrabungsbehörde) 

 

Eingangsstempel der Gemeinde Eingangsstempel des Landratsamts 

  Erstschrift  Zweitschrift  Drittschrift Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen 

  

  Anzeige der Beseitigung 
(Art. 57 Abs. 5 BayBO) 

 

 Antrag auf 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis  
zur Beseitigung eines Baudenkmals 
(Art. 6 Abs. 1 DSchG) 

  
1. Antragsteller / Bauherr 

 Name 
       

Vorname 
      

 Straße, Hausnummer 
      

PLZ, Ort 
      

 Telefon (mit Vorwahl) 
      

Fax 
      

 E-Mail 
      

 Vertreter des Antragstellers / Bauherrn 
 Name 

       
Vorname 
      

 Straße, Hausnummer 
      

PLZ, Ort 
      

 Telefon (mit Vorwahl) 
      

Fax 
      

 E-Mail 
      

  
2. Qualifizierter Tragwerksplaner 

 Name 
       

Vorname 
      

 Straße, Hausnummer 
      

PLZ, Ort 
      

 Telefon (mit Vorwahl) 
      

Fax 
      

 E-Mail 
      

 Nachweisberechtigung nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 BayBO 

   nein   ja Beruf       
  

3. Vorhaben 
 Genaue Bezeichnung des Vorhabens 

      
      
      
      
      
      

  
 

Landratsamt Rosenheim
Untere Bauaufsichtsbehörde
Wittelsbacherstraße 53
83022 Rosenheim



 
4. Baugrundstück 

 Gemarkung 
      

Flur-Nr. 
      

Gemeinde 
      

 Straße, Hausnummer 
      

Gemeindeteil  
      

 Verwaltungsgemeinschaft 
      

  
5. Angaben zum Vorhaben  
5.1 Gebäudeklasse der zu beseitigenden Anlage:       
5.2 Die zu beseitigende Anlage ist  ein Baudenkmal 

 in die Denkmalliste eingetragen 

5.3 Bei nicht freistehenden Gebäuden: 
Standsicherheit des Gebäudes, an das das zu beseitigende Gebäude angebaut ist,  
ist gewährleistet:   ja   nein 

5.4 Überwachung der Beseitigung durch qualifizierten Tragwerksplaner ist erforderlich 

   ja   nein 

  
6. Anlagen 
  Amtlicher Lageplan 

  
7. Unterschriften 

 Qualifizierter Tragwerksplaner 

       
 Datum, Unterschrift  
  Antragsteller / Bauherr 

 Vertreter  

       
 Datum, Unterschrift  
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